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Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des Beschwerde-

führers und des Generalbundesanwalts am 29. April 2010 gemäß § 349 Abs. 4 

StPO einstimmig beschlossen: 

Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts 

Mönchengladbach vom 19. November 2009 mit den Feststellun-

gen aufgehoben.  

 

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch 

über die Kosten des Rechtsmittels und die der Nebenklägerin da-

durch entstandenen notwendigen Auslagen, an eine Strafkammer 

des Landgerichts Düsseldorf zurückverwiesen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hatte den Angeklagten durch Urteil vom 9. Dezember 

2008 wegen Mordes in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, 

versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen zu 

einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auf die Revision des Angeklagten 

hatte der Senat das Urteil durch Beschluss vom 7. Juli 2009 mit den Feststel-

lungen aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an 

eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen; denn durch die 

Feststellungen des Landgerichts, das von einer Unterlassungstat ausgegangen 

war, war die auf die Verwirklichung allein des Mordmerkmals "mit gemeinge-

fährlichen Mitteln" gestützte Verurteilung des Angeklagten wegen Mordes zum 

Nachteil von dessen Nachbarn nicht belegt gewesen (BGH NStZ 2010, 87). 
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Das Landgericht hat den Angeklagten nunmehr wegen Mordes in Tat-

einheit mit versuchtem Mord, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und ge-

fährlicher Körperverletzung - nach den neuen Feststellungen begangen durch 

aktives Tun - zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die hiergegen ge-

richtete, auf die Rüge der Verletzung sachlichen Rechts gestützte Revision des 

Angeklagten hat erneut Erfolg. 
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Nach den Feststellungen öffnete der Angeklagte die Gasleitung in seiner 

Wohnung mit dem Vorsatz, einen anderen Menschen zu töten. Er stellte so-

dann den Käfig mit einem Chinchilla aus seiner Wohnung in den Hausflur. Nach 

dem Eintreffen der Nebenklägerin ließ es der Angeklagte mit fortbestehendem 

Fremdtötungsvorsatz geschehen, dass sie sich in seiner Wohnung eine Zigaret-

te anzünden wollte. Durch die Flamme des Feuerzeugs kam es zu einer Explo-

sion, bei der das gesamte Haus zerstört wurde. Der Nachbar des Angeklagten 

wurde von den Trümmern erschlagen; die Nebenklägerin und der Angeklagte 

überlebten schwer verletzt. 
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Der Angeklagte hat sich u. a. dahin eingelassen, er habe den Gashahn 

aufgedreht, weil er nicht mehr habe leben wollen. Er habe den Chinchilla in den 

Flur gesetzt, damit das Tier dort in Sicherheit sei; die Wohnungstür habe er mit 

Tüchern abgedichtet. Nachdem zehn bis fünfzehn Minuten lang nichts passiert 

sei, habe er den Gashahn wieder zugedreht. Später habe er die Zeugin J.        

angerufen; während dieses Telefonats habe er die Absicht aufgegeben, sich 

selbst umzubringen. Nach dem Eintreffen der Nebenklägerin habe er nicht ge-

sehen, dass sie sich eine Zigarette angezündet habe und nicht damit gerech-

net, dass sie rauchen werde. 
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Das Landgericht hat es als widerlegt angesehen, dass der Angeklagte 

die Gasleitung zunächst nur in der Absicht geöffnet habe, sich selbst zu töten. 
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Hierfür sei auch der Umstand, dass der Angeklagte den Käfig mit dem Chinchil-

la in den Flur gestellt habe, kein "zwingendes" Indiz. Bei der Verbringung des 

Chinchillas aus der Wohnung könne der Angeklagte ebenso gut aus der Über-

legung heraus gehandelt haben, die Nebenklägerin werde möglicherweise 

sonst auf einen durch Gaseinwirkung hervorgerufenen Zustand des Tieres auf-

merksam. 

Diese Ausführungen des Landgerichts halten materiellrechtlicher Nach-

prüfung nicht stand; sie enthalten eine wesentliche Lücke und genügen den An-

forderungen an eine ausreichende Darlegung der Beweiswürdigung in den 

schriftlichen Urteilsgründen nicht. 
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Die Würdigung der Beweise ist vom Gesetz dem Tatrichter übertragen 

(§ 261 StPO). Es obliegt allein ihm, sich unter dem umfassenden Eindruck der 

Hauptverhandlung ein Urteil über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu 

bilden. Das Revisionsgericht ist demgegenüber auf die Prüfung beschränkt, ob 

die Beweiswürdigung des Tatrichters mit Rechtsfehlern behaftet ist, etwa weil 

sie Lücken oder Widersprüche aufweist, mit den Denkgesetzen oder gesicher-

tem Erfahrungswissen nicht in Einklang steht (BGH NJW 2005, 2322, 2326). Im 

Rahmen der Beweiswürdigung ist die Einlassung des Angeklagten mitzuteilen 

und unter Berücksichtigung der erhobenen Beweise zu bewerten; seine bestrei-

tende Einlassung und ihre Widerlegung bestimmen Umfang und Inhalt der Dar-

legung im Urteil (Meyer-Goßner, StPO 52. Aufl. § 267 Rdn. 12). 
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Nach diesen Maßstäben liegt bereits darin eine revisionsrechtlich rele-

vante Lücke und damit ein durchgreifender Rechtsfehler, dass die Strafkammer 

sich nicht mit der Einlassung des Angeklagten auseinandergesetzt hat, er habe 

die Tür zu seiner Wohnung mit Tüchern abgedichtet. Die Urteilsgründe enthal-

ten hierzu keine ausdrücklichen Feststellungen. Dieser Umstand könnte - wenn 
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er zuträfe - ein Beleg dafür sein, dass er - jedenfalls bis zum Eintreffen der Ne-

benklägerin - nur den Vorsatz der Selbst-, nicht aber der Fremdtötung hatte. In 

diesem Fall hätte die Verurteilung wegen eines mit Fremdtötungsvorsatz ausge-

führten aktiven Tuns - dem Öffnen der Gasleitung - keine hinreichende tatsäch-

liche Grundlage. Zwar ist in den Urteilsgründen nicht stets in allen Einzelheiten 

darzulegen, auf welche Weise der Tatrichter zu bestimmten Feststellungen ge-

langt ist. Aufgrund der Besonderheiten des vorliegenden Falles sind jedoch 

Feststellungen zur subjektiven Tatseite nur auf der Grundlage einer sorgfältigen 

Bewertung aller erheblichen Beweistatsachen sowie einer umfassenden Würdi-

gung der Einlassung des Angeklagten rechtsfehlerfrei möglich. Diese Würdi-

gung wird für das Revisionsgericht nur dann in ausreichendem Maße nachvoll-

ziehbar, wenn sich die schriftlichen Urteilsgründe auch mit dem wesentlichen 

Inhalt der bestreitenden, jedenfalls teilweise nicht ohne Weiteres von der Hand 

zu weisenden Einlassung des Angeklagten befassen. Daran fehlt es hier insbe-

sondere auch deswegen, weil der Umstand, dass der Angeklagte den Käfig mit 

dem Chinchilla in den Flur stellte, in noch stärkerem Maße gegen seinen an-

fänglichen Fremdtötungsvorsatz spricht, wenn er daneben auch noch die Woh-

nungstür abdichtete. 
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Der Senat macht von der Möglichkeit des § 354 Abs. 2 Satz 1 2. Alt. 

StPO Gebrauch und verweist die Sache nunmehr an das Landgericht Düssel-

dorf zurück. 
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Becker                                          von Lienen                                 Sost-Scheible 

                       Schäfer                                  RiBGH Mayer befindet sich 
                                                                                     im Urlaub und ist daher 
                                                                                     gehindert zu unterschreiben. 
                                                                                Becker 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


